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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
IV/40-Oe

Datum
02.08.2024

Vorlage-Nr.
XIX-0444/2024

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 21.08.2024 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 09.09.2024 Vorberatung

Kreistag öffentlich 30.09.2024 Entscheidung

Betreff

Änderung der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel

Beschlussvorschlag:
Die „Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel“ wird in der aus der Anlage
ersichtlichen Fassung zum 01.08.2024 neu beschlossen.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert
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Begründung:

Die geringfügigen Änderungen an der Satzung sind v.a. im Zuge der Einführung des
Deutschlandtickets zum Schuljahr 2024/2025 notwendig. Dieses Ticket ersetzt die sog.
Sammelschülerzeitkarten, die bisher für den berechtigten Personenkreis nach § 114 des
Niedersächsischen Schulgesetzes ausgestellt wurden.
Für die nach der zu ändernden Satzung über den gesetzlich vorgeschriebenen Bereich hinaus
berechtigten Schülerinnen und Schüler ändert sich nichts an der Ticketform und dem
Leistungsumfang (30 €-Schülerticket).
Das Deutschlandticket (Kosten aktuell 49 € pro Schüler/-in und Monat), ist ab der Einführung
zum Schuljahresbeginn 2024/2025 (für den Bereich Hildesheim schon etwas früher) zugleich
die teuerste Zeitkarte des ÖPNV für den Pflichtbereich, die der Landkreis Wolfenbüttel in
seinem Gebiet zu erstatten hat. Bisher war dies ein Ticket der Preisstufe 4 im Verbundgebiet
des Verkehrsverbundes Region Braunschweig. Für den freiwilligen Bereich bleibt es das 30 €-
Ticket.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

 Überschrift und Einleitung mit Nennung der Rechtsgrundlage:
o Beschlussdaten und Wahlperiode wurden notwendigerweise angepasst.

 § 2 Absatz 3 Satz 1:
o Änderung von „in den Absätzen 1 bis 3“ zu „in den Absätzen 1 und 2“. Diese

notwendige Anpassung wurde bei der letzten Satzungsänderung nicht mit
vorgenommen.

 § 6 Absatz 3 Satz 3:
o Der Zusatz „(Sammelschülerzeitkarte und Schüler-Jahreskarte)“ entfällt, da er

durch die Änderung der Ticketform nicht mehr zutreffend ist.

 § 12 Absatz 1:
o Die Übergangsvorschriften wurden notwendigerweise auf das aktuelle Jahr

angepasst.

 § 13 und Unterzeichnung:
o Inkrafttreten, Vorgängersatzung und Unterzeichnungsdatum wurden

notwendigerweise angepasst.
Die Änderungen sind alle im beigefügten Satzungsentwurf entsprechend markiert.

Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden.

im Auftrag

Sabine Walter

Anlagen:
Entwurf der „Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wolfenbüttel“, gültig ab
01.08.2024
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